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SATZUNG

A. Rechtliche Grundlagg

Fcstsctzunq 1m Plan ( § 2 Ziff. 1

2. Schriftliche f'l'sl::>t·t.wnf!C'n

Einfriedigungen

Grundstücke,die an die Bahnlinie an~renzcn,

dürfen nur mit dauerhaften,tür-und tor losen

Einfriedigunqen versehen werden.

2.3

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (S g

Abs. 4 BBauG und S 73 LBO)

Dächer

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grund
stücks(iäche zulässig.

Die DClcnneigung aarf 45 Grad nicht übersteigen, Dacner

Sind mit blendungsireiem Material einzudecken.

- oUene ilauweise (S 2..:. Abs. 2 BauNVO)

a) Grundflächenzahl GRZ, Geschoßflächenzahl GFZ

(SS 19 une 20 BauNVO) entsprechend den Plane in

sehr ieben,

b) Zall! der vollgeschosse es 18 BauNVO) entsprechend

den Planeinschrieben.

iind 1ur an oer Stdtte der Leistung zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ist die Errichtung von

Einzelhandels- und Handelbetrieben mit Verkauf an End

verbraucher nicht zulässig. Als Ausnahme können Be

triebe zugelassen werden, die in verbindung mit hand

werklichen Dienstleistungen stehen und Betriebe, die

der unmittelbaren Versorgung des Gebietes dienen.

Vorhandene Einzelhandels- und Handelsbetriebe öürfen

in betriebsnotwendigem umfang erweitert werden, sofern

die Betriebsstruktur erhalten bleibt.

l.i.4 Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Ziff. 4 BBauG und
~ 12 aauNVÖ) ,

i.I.] Jauweis~ (S 9 Abs. 1 ziff. 2 BBauG und S 22 BauNVOl

2.

2.1

2.l ~erbeanlagen

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung (S 9 Ahs. 1 ziff. I BBauG

und S§ 16 ff. BauNVQ)

,

--...
Plolnuny"rl'cht [lcll'-' '·'c~lth'l7.\l/l'Jel\ (S 9 AUf;. I 1l1l.Ju(; und
U~luNVO)

DlIu.l iehe Nut.wng

in Knlfl.

Schriftlichp FestsptzungenB.

Der räumliche Geltunqsbcrctch erqlbt sich au~ der
•

1. ZClchnl.~rtschc !-"('sl!'('l/unqC'n

Aufgrund der §§ 1,2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes.

Ausnahmen nach S B AbR. ) ZI[(. I Be\uNVO sind gmn:iU

S 1 Aba. 6 D4UNVO /lI119cmein ZUld85il)

der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

( BaunuLzungsverordnung ), § 73 der Landesbauordnung

für Baden-Württembcrg in Verbindung mit § 4 der Gemeindc-

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich:

ordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültiqcn

als Satzung beschlossen.

Fassung hat der Gemeinderat den Bebauungspinn "

§ 2 BestandteIl" des B('ud\lunqspl"nr-s:

§] Inkr~tltr~tt'n:

.1

.l.1 Art der baulichen Nutzuny (s 9 Abo. 17.11(, 1 UIJ<IUli)

Gewerbegebipl Ge <s 8 ßlIuNVO)
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Planungsabteilung

BEGRONDUNG

(§ 9 Abs. B BBauG)

Wies loch. 12.08.1986
602-Ke-$t

zur Beba~ungsplanänderung "Zwischen den Wegen-

Wies loch. Rhein-Neckar-Kreis
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1.0 Allgemeines

1.1 Der Bebauungsp.lan "Zwischen den Wegen, Dtsrnigstgärten, Untere Bohn ll

wurde mit Erlaß Nr. 13-24/0220/51 vom Regierungspräsidium Karlsruhe am
15.06.1970 genehmigt. Der Bebauungsplan gliedert sich in drei Teile,

wobei der nördlich des leimbaches gelegene Teil Dörnigstgärten. Untere
Bohn als Sondergebiet Altenheim und Schulgebäude festgesetzt wurde. Der
sUdl1che Teil wurde als Wohngebiet bzw. Gewerbegebiet festgesetzt. Der
als Gewerbegebiet (Stellen für Gewerbebetriebe) festgesetzte Teil des

( ...... ; Bebauungsplanes entspricht jedoch nicht den Mindestanforderungen des

§ 30 BBAuG.

1.2 Die westliche Grenze des Geltungsbere1ches der Bebauungsplanänderung
bildet derzeit die Bundesstraße 39. Im Zuge des Ausbaues der Umgehung

.B 3/B 39~ der voraussichtlich 1987 abgeschlossen sein wird~ erfolgt
eine Abstufung der jetzigen B 39 zur Ortsstraße. Die Vorschriften und
insbesondere die geforderten Abstände baulicher Anlagen von der Fahr
bahnkante, die das Bundesfernstraßengesetz fordert, sind dann nicht
mehr anzuwenden.

1.3 Das Plangebiet lie9t ca. 1,5km westlich des Stadtkerns (siehe beilie
gende Karte). Der Änderungsplan wird begrenzt:

im Süden durch die Nebenbahn
im Westen durch die B 39 alt
im Norden durch die Straße IlZw1schen den Wegen" und das Grundstück
des Hote1s "Mondi al n

- Im Osten durch die Straße~IlIn den Breitwiesenu.
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2.0 Nutzung

2.1 Vorhandene Nutzung
Im Gebiet "Zwischen den Wegent! befinden sich mehrere Handwerksbetriebe

(z. B. Fliesenleger, Heizungsbau. Elektroanlagen. Schreinerei. Sanitär
u. a.) sowie Kfz-Betriebe und -Händler als auch Groß- und Einzelhan

delsbetriebe (Elektro. Bettwaren. Kinderbekleidung usw~). Daneben be
finden sich auf einer Vielzahl von GrundstUcken auch Wohnungen und

Wohngebäude der jeweiligen Betriebsinhaber bzw. EigentUmer.

2.2 Zulässige Nutzung
Nach der Baunutzungsverordnungvon 1968 sind in Gewerbegebieten Ver~

brauchermärkte und. ähnliche Vertriebsformen zulässig. ausgenommen E1n
.kaufszel1tren und Verbrauchermärkte im Sinne des § 11 Abs. 3. sofern sie

der übergemeindlichen Versorgung dienen. Dies bedeutet, daß im rechts
kräftigen Bebauungsplan "Zwischen den Wegen" Verbrauchermärkte und ähn
liche Vertriebsformen zulässig sind, wenn sie nicht der übergeme1ndli
chen Versorgung dienen.

3.0 Änderung gegenüber dem vorhandenen Bebauungsplan

er I

3.1 Das Mittelzentrum Wiesloch ist nach den Festsetzungen des Regionalpla
nes weiter auszubauen. Dabei genießt ein Zusammenhalten und Zusammen
bringen der Elnkaufsfunktion im Kernbereich einen hohen Stellenwert.
Oie Zentrumsfunktion soil durch Erweiterungsflächen fUr Oienstleistung
und Einzelhandel. vor allem im Kernbereich und in Verbindung mit Sanle
rungsmaßnahmen. gestärkt ~nd ausgebaut werden.

1979/80 wurde von der BBE-Unternehmensberatung GmbH, Köln, ein Struk
turgutachten für WieSloch als Versorgungszentrum erstellt: In dieser
Untersuchung wurde u. a. festgestellt, daß die Einzelhandelsstruktur
als ausgewogen und ausgeglichen zu beurteilen ist. Diese Aussage gilt
sowohl für die Flächenrelation Facheinzelhandel: Warenhausunternehmen
als auch innerhalb der Wirtschaftsgruppierungen. Großflächige Einzel
handelsbetriebe sollten auf absehbare Zeit nicht zugelassen werden. um
die gesunde Struktur der ,Gesamtstadt nicht zu gefährden•

...
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Im Rahmen der Altßtadtsanierung wurden in den 20 Jahren erhebliche An
strengungen unternommen, um die obengenannten Ziele zu erreichen. Von
privater und öffentlicher Seite wurden 'über 120 Mio DM investiert, um
einen funktionsfähigen Stadtkern aufzubauen.

In den letzten Jahren häuften sich die Anfragen von Supermärkten, Ver
brauchermärkten U-. ä. nach Grundstücken bzw. Umnutzungsmög11chkeitEm

vorhandener Betriebe in Stadtrandlagen. ,Gerade solche, sehr aggressiv
arbeitende Vertriebsformen tragen zu einer städtebaulich-funktionellen
Aushöhlung der Altstadt bei. Durch eine Konzentration, ins~esondere am

'westlichen Stadtrand, besteht sogar die Gefahr der Bildung eines Sub
zentrums mit gravierenden Auswirkungen auf die derzeit ausgewogene Ein
zelhandelsstruktur in ihrer städtebaulichen Funktion.

Aufgrund der Baunutzungsverordnung von 1968 sind in Gewerbegebieten und
Mischgebieten auch großflächige Einzelhandelsbetriebe, Verbrauchermärk
te u.ä. zulässig, sofern sie,eine nicht Ubergemeindliche Versorgung
bieten und nicht unter die Vorschriften des § 11 Abs. 3 BauNVO 68 fal
len. Da bereits einige vergleichbare Betriebsformen in den vorhandenen
Gewerbegebieten ansässig sind. reicht eine Anpassung an die Baunut
zungsverordnung von 1977 nicht aus, es ist vielmehr ein Ausschluß der
entsprechenden Nutzungen erforderlich, um städtebauliche Fehlentwick-

. lungen zu vermeiden.

Änderungen gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan

- Die gemäß § 30 BBauG geforderten Mindestfestsetzungen werden 1mÄn
derungsplan vorgenommen.

- Die Errichtung von Handels- und Einzelhandelsgeschäften-m1t Verkauf
an Endverbraucher ist nicht zulässig. Ausgenommen sind Betriebe, die
mit handwerklichen Dienstleistungen verbunden sind und Betriebe, die
der unmittelbaren Gebietsversorgung dienen. Solche Betriebe können
als Ausnahmen zugelassen werden, wenn von ihnen die unter Ziff. 3.1
dieser Begründung genannten Auswirkungen nicht ausgehen. Vorhandene
Einzelhandels- und Handelsbetriebe sind in ihrem Bestand geschützt,

wenn die Betriebsstruktur erhalten bleibt. Betr1ebsnotwendige Erwei
terungen schließt dieser Bestandsschutz mit ein •

• • •
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~ Um die RadweglUcke zwischen dem Stadtteil Frauenweiler (Alte Bruchsa
ler Straße) und der Kreuzung Schwetzinger Straße/Alte Heerstraße zu
schließen, ist am westlichen Rand des Änderungsplanes ein Geh- und
Radweg vorgesehen.

- Nach fertigstellung der B 39 (voraussichtlich 19B7) wird die B 39 alt
zur Ortsstraße abgestuft. Aus diesem Grunde sind die Baugrenzen im
Änderungsplan bis auf 5m an die Straße bzw. an den geplanten Geh
und Radweg herangerückt. Notwendige Sichtflächen sind im Kreuzungsbe M

reich vorhanden.

W1esloch, August 1986

Stadtbauamt
Planungsabteilung

~
Ketterer
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Ausgefertigt

Wi .. loch, den 7.7.1987

C. Beschlüsse u. Genehmigungen
0.:::1:'" Ger.,~indc~·a:. h.:l~'" m:..iß § * ( 1 ) EB.l.G dm 18.7.1981. am 9.7.1987

':;;.~~n",sbchörde : siehe unten

r1dl~
CI BUrgermeiBt8r

UcD rmeister
ES

\üC':>l_:"., ce: 29,1.1981
,",lC:S: .;;::~. cen 9.7.1987

r '"7l1!~
CI Helmut Mohr

o BÜl'germelster=_. gerrr.eister

Astor

Nr. .n.:.?,(!.o.·IP:l.~Ä
Genehmigt (§ 11 B8auG, § 73 LBO)

Karlsrur.a. den ./At?f.#..-!.,f..'t
Reglerungsprtsldlum

Ka......he

1(/i" ~~(
lJürgcrrncistcr

bis el.n~chließllch 9.11.1986

'i";:.eslcch. den 19.1.1987

öffcntl1ch ~ufgeleocn.

D"r Bebau"::1qse:-.~...-.;=! :'at gCl':"..:iR § 2 .1 16) E9auG

nach o["t.sübll.c::er üd~anntr....~hung am 15.9.198&

als Sa:..zunq uC$chlOsscn.

VO" 28.1.1987

in \"c:-i:':"nc:Jng :::i~ § 11 GO durch Beschluß des Gcmci:-:ccrates

29.1.1987"'il'sloch, den

Der Bcnauu;.gspla:: ~urdc admäß § 10 BBauG und § 73 ~O


